
Veranstaltung für 
ausbildende Ärzte

Alle sächsischen Ärzte, die Medizini-
sche Fachangestellte ausbilden, hat-
ten im September 2010 die Gelegen-
heit, bei Informationsveranstaltun-
gen in Dresden, Leipzig, Chemnitz 
und Görlitz rechtliche und organisa-
torische Fragen rund um die Ausbil-
dung zu klären. Marina Hartmann 
vom Referat Medizinische Fachange-
stellte der Sächsischen Landesärzte-
kammer und die Lehrer der Berufs-
schulen stellten sich den zahlreichen 
Fragen der Ausbilder. Die häufigsten 
Fragen finden sich im Folgenden.

Wie lange dauert die Probezeit? 
Die Probezeit dauert mindestens 
einen und maximal vier Monate. In 
dieser Zeit können Ausbilder und 
Auszubildende jederzeit fristlos ohne 
Angabe von Gründen schriftlich kün-
digen. Nach Ende der Probezeit ist 
eine Kündigung durch den Ausbilder 
nicht mehr möglich. Eine Ausnahme 
tritt ein, wenn dem Arzt die Fortset-
zung des Ausbildungsverhältnisses 
wegen gewichtigen Störungen der 
betrieblichen Lernpflicht und Berufs-
schulpflicht nicht mehr zumutbar ist. 
In diesem Fall ist eine außerordentli-
che Kündigung möglich. Wenn sich 

Ausbilder und Auszubildende einig 
sind, ist auch immer ein einvernehm-
licher Aufhebungsvertrag möglich.

Wie häufig findet die Berufs-
schule statt und wann müssen 
Auszubildende freigestellt wer-
den? 
In den ersten beiden Ausbildungsjah-
ren gibt es wöchentlich zwei Berufs-
schultage, im dritten Jahr nur noch 
einen Tag. Die übrige wöchentliche 
Ausbildungs zeit von 40 Stunden fin-
det in der Arztpraxis statt. Die Aus-
zubildenden müssen zur Berufsschule 
und für die Zeiten der Zwischen- und 
Abschlussprüfungen freigestellt werden.

Was passiert bei einer schlechten 
Note in der Zwischenprüfung?
Die Zwischenprüfung dient lediglich 
da   zu, den aktuellen Ausbildungs-
stand festzustellen und hat keinen 
Einfluss auf die Zulassung zur Ab  -
schlussprüfung.

Wie viel Urlaubsanspruch steht 
den Auszubildenden zu? 
Den Auszubildenden stehen jährlich 
24 Werktage Urlaub zu, wobei Werk-
tage von Montag bis Samstag zählen. 
Der Urlaub ist so zu gewähren, dass 
der Berufsschulunterricht nicht be -
einträchtigt wird, also möglichst in 
die unterrichtsfreie Zeit fällt. 

Was hat es mit dem Ausbildungs-
nachweis auf sich? 
Die Auszubildenden müssen ein 
schriftliches Ausbildungsberichtsheft 
führen, welches dem Ausbilder regel-
mäßig vorzulegen ist. Das Ausfüllen 
des Berichtsheftes ist während der 
Ausbildungszeit zu ermöglichen. Der 
Ausbildungsnachweis ist zudem Vor-
aussetzung für die Zulassung zur 
Abschlussprüfung. 

Welchen Einfluss haben Fehl-
tage?
Die Auszubildenden dürfen inner-
halb der dreijährigen Ausbildung 
maximal 78 Fehltage in der Berufs-
schule und in der Praxis aufweisen. 
Sollten die Fehlzeiten darüber liegen, 
kann nur in Ausnahmefällen eine 
Zulassung zur Abschlussprüfung er -
folgen.

Wann endet die Ausbildung?
Wenn die Auszubildenden die Ab -
schlussprüfung vor dem Ablauf der 
vertraglich vereinbarten Ausbildungs-
zeit be  stehen, so endet das Ausbil-
dungsverhältnis mit dem Tag der 
bestandenen Prüfung. Beschäftigt 
der Arzt die Auszubildenden danach 
weiterhin, geht er rechtlich gesehen 
ein unbefristetes Arbeitsverhältnis 
ein. Hier sollte möglichst schon im 
Vorfeld der Prüfung eine Vereinba-
rung getroffen werden. Wird die 
Prüfung nicht bestanden, endet das 
Ausbildungsverhältnis mit dem End-
datum des Ausbildungsvertrages. 
Auf Verlangen der Auszubildenden 
muss einem Verlängerungsbegehren 
bis zur nächsten Prüfung und längs-
tens um ein Jahr stattgegeben wer-
den. 

Weitere Informationen finden Sie 
auch in der Verordnung über die 
Berufsausbildung und dem Ausbil-
dungsrahmenplan der Medizinischen 
Fachangestellten. Beide sind unter 
www.slaek.de ➙ Med. Fachange-
stellte zu finden. Für Fragen steht 
Frau Marina Hartmann, Referat 
Medizinische Fachangestellte, unter 
Tel. 0351 8267170, E-Mail: mfa@
slaek.de, gerne zur Verfügung.

Patricia Grünberg M.A.
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
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Fortbildungsveran-
staltung zur Entlas-
sungsmedikation 

Zum 22. September 2010 hatte die 
Sächsische Landesärztekammer inte-
ressierte Kolleginnen und Kollegen 
zur Eröffnung des Fortbildungsse-

mesters eingeladen. Die Fortbil-
dungsveranstaltung stand unter  
dem Titel „Sektorübergreifende Ver-
sorgung – Überleitungsmanagement 
Medikation“ und hatte zum Ziel, die 
Schnittstelle zwischen dem ambulan-
ten und stationären Sektor mit dem 
besonderen Schwerpunkt der Entlas-
sungsmedikation auch mit dem Blick 

auf die Arzneimitteltherapiesicher-
heit näher zu beleuchten. Im nach-
folgenden Bericht wird auf einige 
wesentliche Aspekte aus den Vorträ-
gen der Referenten und der Podi-
umsdiskussion eingegangen. 
Erik Bodendieck, Vizepräsident der 
Sächsischen Landesärztekammer, be -
grüßte die ca. 90 Teilnehmer und 



Schuster wurden durch Dr. med. Rai-
ner Arnold, niedergelassener Haus-
arzt aus Beucha, ergänzt. Er demons-
trierte, dass es hilfreich ist, im Entlas-
sungsbrief auch darauf einzugehen, 
welche hausärztliche Medikation im 
Krankenhaus fortgeführt wurde. 
Auch sollten die bisherigen und im 
Krankenhaus neu verordneten Prä-
parate übersichtlich dargestellt und 
erläutert werden, bei welchen Wirk-
stoffen auf Generika zurückgegriffen 
wurde. Das praktische Vorgehen bei 
der Festlegung der Entlassungsmedi-
kation legten Dr. med. Stephan Zeller, 
Städtisches Klinikum Görlitz, und Dr. 
med. Kay Nestler, Muldentalkliniken, 
dar. Dabei wurden auch die Schnitt-
stellenprobleme, die bereits bei der 
Aufnahme in das Krankenhaus viel-
schichtig sind, dargestellt. So muss 
eine Umstellung der Medikation 
gemäß der Arzneimittel-Liste des 
Krankenhauses erfolgen, häufig sind 
Dosisanpassungen oder Neueinstel-
lungen therapeutisch erforderlich. 
Als mögliche Defizite in der Informa-
tionsweitergabe zwischen dem stati-
onären und ambulanten Sektor wur-
den fehlende oder verspätete Arzt-
briefe sowie fehlende Begründungen 
für Therapieänderungen bereits im 
Krankenhaus oder fehlende Empfeh-
lungen für notwendige ambulante 
Kontrollen und Dosisanpassungen 
benannt. Die Referenten zeigten ver-
schiedene Lösungsansätze auf: zum 
Beispiel Mitgabe eines vollständigen 
Arztbriefs zur Entlassung, bei proble-
matischen medikamentösen Neuein-
stellungen telefonischer Austausch 
mit dem Hausarzt. Auch in der nach-
folgenden Diskussion wurde auf den 
Nutzen einer regelmäßigen Sektor 
übergreifenden Kommunikation zwi-

schen den Kollegen hingewiesen. 
Anschaulich demonstrierte Herr Dr. 
Zeller die bereits oben genannte Pro-
blematik der Pharmakotherapie bei 
der Entlassung des älteren, multi-
morbiden Patienten. Den rechtlichen 
Rahmen der Entlassungsmedikation 
erläuterte Herr Rechtsanwalt Alexan-
der Huhn, Dresden. Dabei ging er 
auf die verschiedenen Rechtsgrund-
lagen für die Arzneiverordnung in 
den Sektoren ein. Die unterschiedli-
chen rechtlichen Regelungen bedin-
gen auch möglicherweise eine Ein-
schränkung der Therapiefreiheit, die 
sich zusätzlich noch ungünstiger im 
ambulanten Sektor (Beteiligung der 
Ärzte am wirtschaftlichen Risiko der 
Arzneimittelversorgung) darstellt.

Die nachfolgende Podiumsdiskussion 
(Moderation: Herr Prof. Dr. med. 
Frank Oehmichen, Kreischa) begann 
mit einer berufspolitischen Positio-
nierung durch den Vorstandsvorsit-
zenden der Kassenärztlichen Vereini-
gung Sachsen, Herrn Dr. med. Klaus 
Heckemann, und den Vorstandsvor-
sitzenden der Krankenhausgesell-
schaft Sachsen, Herrn Dieter Blaßki-
ewitz. Herr Dr. Heckemann unter-
strich die unterschiedlichen Rechts-
grundlagen in der Arzneiverordnung 
und betonte die Kontaktaufnahmen 
zwischen ambulant und stationär 
tätigen Kollegen: nach Aufnahme 
des Patienten ins Krankenhaus sowie 
vor dessen Entlassung. Dies ist 
Garant für einen optimalen Informa-
tionsaustausch. Problematisch blie-
ben die Rabattverträge. Herr Blaß-
kiewitz führte aus, dass in vielen 
Krankenhäusern die gesetzlichen 
Vorgaben in Zusammenarbeit mit 
den Vertragsärzten bereits umgesetzt 
werden. Er verwies darauf, dass 
Krankenhausärzte hausintern ihre 
Arztbriefschreibung im Hinblick auf 
die Qualität des Medikationsteils 
analysieren. Im Ergebnis eines Pro-
jekts des St. Elisabeth-Krankenhau-
ses Leipzig zum Thema „Verände-
rung der Hausmedikation von Pati-
enten durch den Krankenhausauf-
enthalt“ konnte nachgewiesen wer-
den, dass die Erhöhung der Arznei-
mittelkosten nach dem Kranken-
hausaufenthalt in der Regel auf 
medizinisch begründbaren Interven-
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führte in die Thematik ein. Über 90 
Prozent aller Erkrankungen des Men-
schen werden mit Arzneimitteln 
behandelt. Der Arztbrief, mit dem 
der Krankenhausarzt den niederge-
lassenen Vertragsarzt über den stati-
onären Aufenthalt seines Patienten 
informiert, enthält neben diagnosti-
schen Angaben in der Regel auch 
Empfehlungen zur Fortführung einer 
in der Klinik begonnenen medika-
mentösen Therapie. Der medizini-
sche Fortschritt und die demographi-
sche Entwicklung einerseits, anstei-
gende Zahlen fachärztlicher Behand-
lungen, kürzere Krankenhausbehand-
lungszeiten und knapp bemessene 
Arzneimittelbudgets für niedergelas-
sene Vertragsärzte andererseits, wer-
fen eine Vielzahl von Problemen auf, 
die sich indirekt und direkt auf die 
Entlassungsmedikation auswirken. 
Dr. med. Andreas Schuster, niederge-
lassener Hausarzt aus Annaberg 
Buchholz, stellte anschaulich exemp-
larisch die alltäglichen Fragen, die 
sich aus der Entlassungsmedikation 
ergeben, dar. Die Erstellung eines 
Medikationsplans, der neben den 
verordneten Präparaten durch den 
Hausarzt selbst, möglichst von Fach-
ärzten verordnete Medikamente und 
OTC-Präparate enthalten sollte, ist 
sehr zeitaufwendig. Unter Berück-
sichtigung der aus dem Krankenhaus 
empfohlenen Arzneimittel wird die 
Medikation häufig teurer und führt 
zu einem Anstieg der zu verordnen-
den Arzneimittel. Letztgenannter 
Aspekt wirkten sich ebenso wie ein  
Präparatewechsel und Rabattver-
träge nachteilig auf die Compliance 
aus und erhöhen die Häufigkeit der 
unerwünschten Arzneimittelwirkun-
gen. Die Ausführungen von Dr. 

Dr. med. Eberhard Huschke, Dieter Blaßkiewitz, Prof. Dr. med. Frank Oehmichen,
Erik Bodendieck, Dr. med. Klaus Heckemann, Dr. med. Rainer Arnold, 
Dr. rer. nat. Rainer König (v. l.)



tionen beruht. Ein weiteres Ziel, die 
Sensibilisierung der Krankenhaus-
ärzte für finanzielle Folgen ihrer Ver-
ordnungen und Empfehlungen wur-
 de erreicht. Weitere Projekte mit sek-
torenübergreifendem Ansatz sind in 
Planung.

In der weiteren Diskussion wurden 
verschiedene Aspekte, die von der 
Therapiefreiheit des Arztes über die 
Kollegialität bis hin zur Patientensi-
cherheit reichten, von den weiteren 
Podiumsteilnehmern Herrn Erik 
Bodendieck (Vorsitzender Ausschuss 

Ambulante Versorgung), Herrn Dr. 
med. Eberhard Huschke (Vorsitzen-
der Ausschuss Krankenhaus), Frau 
PD Dr. med. habil. Maria Eberlein-
Gonska (Vorsitzende Ausschuss Qua-
litätssicherung in Diagnostik und 
Therapie), Herrn Dr. med. Rainer 
Arnold sowie Herrn Dr. rer. nat. Rai-
ner König (Patientenvertreter) mit 
den Teilnehmern intensiv und teil-
weise kontrovers erläutert. Eine 
Änderung des entsprechenden Lan-
desvertrages kam dabei ebenso zur 
Sprache wie mögliche bundesgesetz-
liche Änderungen. Die Anwesenden 

waren sich einig, so fasste Herr Prof. 
Oehmichen zusammen, dass dies 
nicht mit Sanktionen zu besetzen sei. 
Einer weiteren Optimierung bedarf 
die sektorenübergreifende kollegiale 
Kommunikation, unterstützend sind 
verbindliche Regelungen und Abspra-
chen. Weitere Projekte im Rahmen 
der Versorgungsforschung können 
Ergebnisse und Erkenntnisse für die 
Optimierung der Schnittstellenprob-
leme liefern.   

Dr. med. Katrin Bräutigam
Ärztliche Geschäftsführerin

E-Mail: aegf@slaek.de
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Arzt in Sachsen
Chancen und Pers pek tiven im 
Sächsischen Gesundheitswesen
Die Sächsische Landesärztekammer 
(SLÄK), die Kassenärztliche Vereini-
gung Sachsen (KVS), die Kranken-
hausgesellschaft Sachsen (KHG), die 
Sächsische Apotheker- und Ärzte-
bank (APO-Bank) und das Sächsische 
Staatsministerium für Soziales und 
Verbraucherschutz laden alle Ärztin-
nen und Ärzte in Weiterbildung 
sowie die PJ-ler herzlich ein zu einer 

Informationsveranstaltung 
für Ärztinnen und Ärzte in 
Weiterbildung
am 22. Januar 2011 
von 9.30 bis ca. 15.30 Uhr
in den Räumen der Sächsischen 
Landesärztekammer (Schüt zen-
höhe 16, 01099 Dresden).

Vertreter ärztlicher Standesorganisa-
tionen in Sachsen, erfahrene Ärzte 
und Geschäftsführer sächsischer 
Krankenhäuser informieren und be -
raten Sie zu Chancen, Perspektiven 
und Einsatzmöglichkeiten im

■ ambulanten Bereich,
■ stationären Bereich,
■ öffentlichen Gesundheitsdienst.

Begrüßung und Einführung 
(Plenarsaal) 10.00 bis 10.30 Uhr
Dr. rer. nat. Frank Bendas, Sächsi-
sches Staatsministerium für Soziales 
und Verbraucherschutz

Prof. Dr. med. habil. Jan Schulze, 
 Präsident der Sächsischen Landes-
ärztekammer

Beratung (Foyer) ab 10.30 Uhr
Beratung durch Vertreter ärztlicher 
Standesorganisationen in Sachsen, 
erfahrene Ärzte und Geschäftsführer 
sächsischer Krankenhäuser. Erfah-
rungsaustausch mit Weiterbildungs-
befugten und Ärzten in Weiterbil-
dung zu Themen wie:

■ individuelle Gestaltung der Wei-
terbildung,

■ Karrierechancen im Kranken-
haus,

■ Gründung oder Übernahme einer 
Praxis,

■ Berufsmöglichkeiten im Öffentli-
chen Gesundheitsdienst,

■ Fördermöglichkeiten.

Außerdem bieten wir ab 12.00 Uhr 
folgende Workshops und Praxis-
kurse (Seminarräume und Plenar-
saal) an: 

1. Das Krankenhaus als Partner auf 
dem Weg zum Facharzt

2. Arzt im Krankenhaus – Berufsbild 
mit Zukunft

3. Traumjob Hausarzt?!
4. Arbeiten als angestellter Arzt in 

einer Praxis
5. Der Arzt als mittelständischer 

Unternehmer – ein Erfahrungs-
bericht

6. Vereinbarkeit von Beruf und 
Familie

7. Finanzielle Grundlagen für den 
Berufsstart

8. Finanzierung einer Niederlas-
sung

9. Ärztliche Gesprächsführung
10. Ärztliche Schweigepflicht
11. Reanimation

Die Workshops und Praxiskurse ste-
hen unter der Leitung von erfahre-
nen Referenten. Sie dauern je 45 
oder 90 Minuten und werden zwei- 
oder dreimal nacheinander durchge-
führt. Die Anmeldung erfolgt vor Ort 
in der Reihenfolge der Einschrei-
bung.

Die gesamte Veranstaltung wird für 
das Sächsische Fortbildungszertifikat 
mit 8 Fortbildungspunkten bewer-
tet.

Um Anmeldung wird gebeten:
Für Anmeldungen und Ihre Rückfra-
gen stehen wir Ihnen unter der 
E-Mail-Adresse Arzt-in-Sachsen@
slaek.de zur Verfügung.

Weitere Informationen zur Veranstal-
tung können Sie auf unserer Home-
page www.slaek.de in der Rubrik 

„Weiterbildung“ abrufen.

Dr. med. Katrin Bräutigam, 
Ärztliche Geschäftsführerin 

E-Mail: aegf@slaek.de




